
Schramm

Nomos

Einführung

2. Auflage

Strafrecht  
Besonderer Teil II
Eigentums- und Vermögensdelikte



Nomos

NomosEinführung

Strafrecht  
Besonderer Teil II

2. Auflage

Prof. Dr. Edward Schramm  
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Einführung

Eigentums- und Vermögensdelikte

BUT_Schramm_6267-5_2A.indd   3BUT_Schramm_6267-5_2A.indd   3 31.08.20   14:0231.08.20   14:02



2. Auflage 2021
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021. Gesamtverantwortung für Druck  
und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte,  
auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der 
Übersetzung, vorbehalten. 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in  
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

ISBN 978-3-8487-6267-5 (Print)
ISBN 978-3-7489-0373-4 (ePDF)

BUT_Schramm_6267-5_2A.indd   4BUT_Schramm_6267-5_2A.indd   4 31.08.20   14:0231.08.20   14:02



Vorwort zur 2. Auflage

Dieses Buch bildet in der Reihe „Einführung“ das Bindeglied zwischen dem „Straf-
recht Allgemeiner Teil“ von Johannes Kaspar (Universität Augsburg) und dem bald er-
scheinenden „Strafrecht Besonderer Teil 1 Nichtvermögensdelikte“ von Tobias Rein-
bacher (Universität Würzburg). Es trägt, um der Verwechslungsgefahr mit dem Buch
Kindhäuser/Schramm, „Strafrecht Besonderer Teil 1“ aus der Reihe „Nomos Lehr-
buch“ zu begegnen, ab dieser Auflage den Titel „Strafrecht Besonderer Teil 2“.

Für die 2. Auflage wurden zahlreiche aktuelle Gerichtsentscheidungen eingearbeitet
und neue Beispielsfälle gebildet, so zu dem „Containern“ als Diebstahl (§ 2 Rn. 15,
18), dem Einbruch in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung (§ 2 Rn. 150-152), zur
Frage des Raubes oder der räuberischen Erpressung durch Wegstoßen am Geldauto-
maten (§ 4 Rn. 11, 13) und zur Betrugsproblematik beim sog. „Dieselskandal“ (§ 7
Rn. 190 - 193). Außerdem werden die geplante Reform des § 261 StGB (§ 12 Rn. 72)
kurz skizziert und die betrügerische Erlangung von Corona-Soforthilfen und Kurzar-
beitergeld (§ 7 Rn. 156) gestreift. Neuere (überwiegend didaktische) Aufsätze wurden
in die Fußnoten und Literaturhinweise aufgenommen. Gerne greife ich Kritik, Anre-
gungen und Hinweise auf (E-Mail-Adresse: edward.schramm@uni-jena.de).

Für ihre tatkräftige Unterstützung danke ich – auch und gerade in den schwierigen
Zeiten von Corona - herzlich meinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Holger Berle, Paul Andreas Glatz, Nadja Barbara Müller, Patrick Kranz und
Ronja Sanow sowie meinen studentischen Assistentinnen und Assistenten Josephine
Drews, Mark Gries, Kwang-Soo Park, Bianca Schreckenbach und Sina Trux. Ein be-
sonderer Dank gilt schließlich Herrn Dr. Peter Schmidt und Frau Katrin Brandel vom
Nomos Verlag für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Jena, im August 2020 Edward Schramm

 

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Aus dem Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs gehört der überwiegende Teil der Eigen-
tums- und Vermögensdelikte zum Pflichtfachstoff eines jeden Jurastudenten. Mögen
die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der jeweiligen Bundesländer auch unter-
schiedlich ausgestaltet sein, so bilden doch Sachbeschädigung und Diebstahl, Unter-
schlagung und Betrug, Raub und Erpressung überall einen Grundstock der strafrechtli-
chen Ausbildung. Das vorliegende Buch versteht sich als ein Grundriss und konzen-
triert sich auf die zentralen Tatbestände und Grundzüge dieses Gebiets. Das Buch wen-
det sich an Studierende, die erstmals die Vorlesung zum Besonderen Teil des StGB hö-
ren oder sich auf die strafrechtliche Übung für Fortgeschrittene vorbereiten. Aus die-
sem Grund werden Straftatbestände in diesem Buch nicht behandelt, die allenfalls im
strafrechtlichen Schwerpunktbereich beherrscht werden müssen (wie etwa die Insol-
venzdelikte, der Subventions-, Kapitalanlage-, Kredit- und Submissionsbetrug oder
Umweltstraftaten).

Nach einer kurzen dogmatischen Einführung (Teil 1) orientiert sich die Darstellung der
Materie an der gängigen Systematik von Straftaten gegen das Eigentum (Teil 2), gegen
das Vermögen (Teil 3) und gegen spezialisierte Vermögenswerte (Teil 4). Mit diesem
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Buch, das aus meinen Vorlesungen an der Universität Jena hervorgegangen ist, wird
der Versuch unternommen, zum Verständnis dieser Rechtsmaterie in der Breite wie in
der Tiefe beizutragen, soweit dies bei der gebotenen Kürze der Darstellung geleistet
werden kann. Die (notgedrungen) kurzen Hinweise zur Geschichte des jeweiligen
Straftatbestands sollen vor Augen halten, dass Normen Kinder ihrer Zeit sind und ein
„Schicksal“ haben, das für das Verständnis der Regelung bedeutsam ist. Die (ebenfalls
sehr knappen) Verweise auf die praktische Relevanz eines Straftatbestands mögen ver-
deutlichen, ob der Anspruch der Normgeltung und ihre Durchsetzung in der Wirklich-
keit auseinanderklaffen.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen entstammen die in den Text eingeflochtenen Bei-
spiele und Lösungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Diese Fälle sowie die
Aufbauschemata und klausurtechnischen Hinweise werden durch Kursivdruck hervor-
gehoben. Als Literaturnachweise werden vorrangig Kommentare und umfangreichere
Lehrbücher herangezogen, die insbesondere für Studierende von Nutzen sein werden,
die mit der Erstellung einer Hausarbeit oder einer Seminararbeit befasst sind. Den ein-
zelnen Abschnitten dieses Buchs wurden zudem Hinweise auf Beiträge in den Ausbil-
dungszeitschriften (JuS, JA, Jura, ZJS) vorangestellt(…)

Jena, im Februar 2017 Edward Schramm

Vorwort zur 2. Auflage
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Einführung

Eigentums- und Vermögensschutz im Strafrecht

Sphären der Entfaltung und Ordnung der Rechtsgüter

Das Strafrecht schützt Freiheit in Gestalt von Rechtsgütern. Es gewährleistet dem je-
weiligen Träger des Rechtsguts eine Sphäre der Entfaltung, die von demjenigen recht-
lich zu respektieren ist, der für die Entscheidung über den Umgang mit dem Rechtsgut
nicht zuständig ist. Die Rechtsgüter spiegeln sich in konkreten Gegenständen oder Zu-
ständen der Wirklichkeit wider.1 Für die nachstehend behandelten Straftatbestände
heißt dies: Wird etwa jemandem sein Geldbeutel gestohlen, so beeinträchtigt in norma-
tiver Hinsicht der Täter das Eigentum (§ 903 BGB) und die mit ihm verbundenen Frei-
heiten des Eigentümers (§ 985 BGB).2 Wird jemand durch irreführendes Verhalten zu
einer Geldspende veranlasst, die er sonst nicht geleistet hätte, verliert er dadurch Zah-
lungsmittel, wodurch normativ der Täter das Rechtsgut Vermögen verletzt und damit
das ökonomische Freiheitspotenzial des Spenders verringert.3

Um diesen „Freiheitsschutz durch Freiheitsbeschränkung“ (Kühl)4 sicherzustellen, ent-
hält der Besondere Teil des StGB (§§ 80–358 StGB) auf dreißig Abschnitte verteilt weit
über 300 Straftatbestände. Ohne einen gesetzlichen Straftatbestand mit explizitem
Normbefehl („Wer …, wird mit Freiheitsstrafe … oder Geldstrafe bestraft“), darf der
Staat, wie sich aus Art. 103 Abs. 2 GG, § 1 StGB und Art. 7 Abs. 1 EMRK ergibt, nie-
manden bestrafen: „Nullum crimen, nulla poena sine lege“ (Feuerbach).5 Denn die
Normen aus dem Allgemeinen Teil des StGB sind insoweit unvollständig, als sie allge-
meine Regelungen enthalten (z.B. zum Versuch, zu Täterschaft und Teilnahme), die
erst und nur im Zusammenspiel mit einem Straftatbestand aus dem Besonderen Teil
eine Antwort auf die Frage erlauben, ob und wie sich jemand strafbar gemacht hat.

Die in diesem Lehrbuch behandelten Straftatbestände lassen sich in unterschiedliche
Klassen aufteilen.6 Die erste und geläufigste Differenzierung geht von dem Gegenstand
des Rechtsguts aus und ordnet die Schutzzwecke den Rechtsgütern – im Regelfall dem
„Eigentum“ (z.B. beim Diebstahl oder der Unterschlagung) oder dem „Vermögen“
(z.B. bei Betrug oder Untreue) – zu. Die Bestimmung des Rechtsguts ist aber nur der
erste Schritt zur Erkenntnis des tatbestandlich vertypten Unrechts. Denn Straftatbe-
stände lauten nicht: Wer das Eigentum oder das Vermögen schädigt, wird bestraft.
Hinzutreten muss immer noch eine besondere Form menschlichen Verhaltens, durch
das dieses Rechtsgut verletzt wird. Innerhalb dieser nach Rechtsgütern gegliederten
Deliktsgruppen wird daher sodann nach den verschiedenen Angriffsmodalitäten auf
das geschützte Rechtsgut unterschieden, wie sie in den Ausformulierungen des jeweili-
gen Tatbestands zum Ausdruck kommen. Man denke etwa an die Wegnahme in Zueig-
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1 Zur Verschiedenheit von ideellem Rechtsgut und konkretem Tatobjekt vgl. etwa Sch/Sch-Eisele, Vorbem.
§§ 13 ff. Rn. 9. Davon abzugrenzen ist die Rechtsgutstheorie als Begründung staatlicher Pönalisierungskom-
petenzen (dazu unten § 1 Rn. 31; Kaspar, AT, § 2 Rn. 20 ff.).

2 Vgl. unten § 2 Rn. 5.
3 Vgl. unten § 7 Rn. 156.
4 Kühl, Einführung, § 31 Rn. 11 ff.: „Rechtsgüterordnung als Freiheitsordnung“.
5 Feuerbach, § 24.
6 Eisele, BT-2, § 1; Rengier, BT-1, § 1; Wessels/Hillenkamp/Schuhr, BT-2, Rn. 1 ff.
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nungsabsicht beim Diebstahl oder die durch eine Täuschung ausgelöste vermögens-
schädigende Verfügung beim Betrug. Neben der Bestimmung des Rechtsguts bilden na-
mentlich die Präzisierung der vom Tatbestand umfassten Verhaltensweisen, mögliche
besondere Anforderungen an den Status des Täters und die Frage, welche Intensität
von Beeinträchtigungen für eine vollendete Tatbegehung verlangt werden muss, ebenso
typische wie komplexe Aufgaben der Auslegung.

Die Auslegung der Straftatbestände

Wie stets bei der Interpretation von Rechtssätzen bedarf es in Zweifelsfällen, in denen
der Gegenstand und die Reichweite eines Straftatbestands zum Schutz von Eigentums-
oder Vermögenswerten näher geklärt werden muss, der Anwendung der juristischen
Auslegungsmethoden.7 Die juristische Hermeneutik, umschrieben als die Kunst der
Auslegung und des Verstehens von Rechtsvorschriften,8 erlangt im Besonderen Teil des
StGB ihre große praktische Bedeutung. An erster Stelle ist die am Schutzzweck der
Norm ausgerichtete (sog. teleologische) und die im Strafrecht wegen des Analogiever-
bots (§ 1 StGB, Art. 103 Abs. 2 GG) besonders wichtige, auf den Wortlaut und seine
Grenzen ausgerichtete (sog. grammatikalische) Auslegung zu nennen. Aber auch die
am Ganzen des Strafgesetzbuchs und der übrigen Rechtsordnung orientierte (sog. sys-
tematische), an der Entstehungsgeschichte der Norm (sog. historische) und auf die
Übereinstimmung mit dem Grundgesetz, namentlich den Grundrechten abzielende
(sog. verfassungskonforme) Interpretation können ein großes Gewicht erlangen. Zu-
dem sind zunehmend internationale, d. h. europa- und völkerrechtliche Vorgaben, als
sechste Auslegungsdimension, verbindlich einzubeziehen, dies freilich nur, soweit sie
den Regelungsbereich der Norm berühren.9 Diese (sog. unionsrechts- bzw. völker-
rechtskonforme) Interpretation ist insbesondere dann von Relevanz, wenn die Schaf-
fung oder Änderung der Norm auf europäischen oder internationalen Verpflichtungen
beruht (wie etwa bei der Geldwäsche, dem Computerbetrug oder der Datenverände-
rung). Des Weiteren nehmen die Bedeutung der Interpretation strafrechtlicher Rechts-
sätze durch die Rechtsprechung (namentlich des BGH und des BVerfG) und der Anteil
des Richterrechts an der Gesamtrechtsordnung ständig zu. Dies zeigt sich etwa am
„Landowsky-Beschluss“ des BVerfG, der für die Bestimmung des Vermögensschadens
bei § 263 StGB und die Auslegung des § 266 StGB derzeit wegweisend ist.10 Die
„rechtsprechungskonforme“ Interpretation von Rechtssätzen bildet aber keine eigene,
„siebte“ Auslegungsmethode: Verfassungsrechtlich gesehen darf aufgrund des Gesetz-
lichkeitsprinzips (Art. 103 Abs. 2 GG) nur die „klassische“ methodengerechte Ausle-
gung des Gesetzes, nicht aber das „case law“ und oder ein höchstrichterliches Präjudiz
als solches im Zentrum der strafrechtlichen Rechtsanwendung stehen.

Mit diesem Handwerkszeug des Juristen können diejenigen tatbestandsspezifischen
Definitionen entwickelt (der Inhalt der Rechtsbegriffe) und Fallgruppen (der Umfang
der Rechtsbegriffe) gebildet werden, mit deren Hilfe die zu entscheidenden Fälle gelöst
werden.11 Der (angehende) Jurist bringt zudem bei der Lösung der Fälle, ob gewollt
oder ungewollt, ob bewusst oder unbewusst, seine kriminalpolitischen Überzeugungen,

II.

7 Näher dazu Kaspar, AT, § 5 Rn. 26 ff.
8 Vgl. etwa Engisch, Juristisches Denken, S. 127.
9 So z.B. beim Betrug (unten § 7 Rn. 64); vgl. allgemein Satzger, IntEuStR, § 9 Rn. 89; Schramm, IntStR, Kap. 4

Rn. 83.          
10 Vgl. unten § 7 Rn. 154, § 10 Rn. 13, 54.
11 Engisch, Juristisches Denken, S. 126.
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sein weltanschauliches oder religiöses Vorverständnis, seine Intuition und sein Rechts-
gefühl in die Deutung und Entscheidungsfindung ein.

Zur Klassifizierung der Eigentums- und Vermögensdelikte

Die Eigentums- und Vermögensdelikte bilden eine „gewaltige Masse“ (Maiwald) an
Tatbeständen, die über acht Abschnitte des Besonderen Teils des StGB verstreut ist.12

Als Ordnungsprinzip liegt eine Systematik nahe, mit der das Tatobjekt und die gegen
sie gerichtete Begehungsweise miteinander verbunden werden. Die Reihenfolge der
Tatbestände im Gesetz ist seit 140 Jahren, d. h. seit dem Inkrafttreten des StGB im Jah-
re 1871 im Wesentlichen unverändert. Im Grunde genommen ist diese Struktur noch
älter, denn sie findet sich bereits im preußischen StGB von 1851. Freilich taugt die
Platzierung der Norm im Gesetz nur beschränkt als Ordnungsmuster: Zwar richtet sie
sich ebenfalls nach Tatobjekt und Tatbegehung (so etwa die gewaltsam begangenen Ei-
gentums- und Vermögensdelikte im 20. Abschnitt). Aber zuweilen fasst sie doch seit je-
her sehr heterogene Tatbestände unter einen Abschnitt, wie etwa Betrug und Untreue
im 22. Abschnitt.13

Straftaten gegen das Eigentum und das Vermögen
Das deutsche Recht hat sich für die Zweiteilung von Sach- und Zueignungsverbrechen
auf der einen Seite mit dem Eigentum als juristisch-formalem Bezugspunkt und Vermö-
gensverbrechen mit ökonomischen Maßstäben auf der anderen Seite entschieden.14 So-
mit werden die Tatbestände nach den beiden Schutzrichtungen Eigentum und Vermö-
gen schematisch wie folgt zugeordnet:15

III.

1.

12 Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen, BT-1, § 31 Rn. 3.
13 Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen, BT-1, § 31 Rn. 3.
14 LK-Vogel, Vorbem §§ 242 ff. Rn. 32.
15 Vgl. etwa Kindhäuser/Böse, BT-2, § 2 ff.; Kudlich, PdW BT-1, Nr. 1; Rengier, BT-1, § 1 Rn. 2 ff.; Rönnau, JuS 2016,

114.
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